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§ / - Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. Die Gilde hat den Namen ,,Schönwalder Schtitzengilde in Tradition e.V."
Sie fi)hrt dieTradition der in diesem Jahrhundert existierenden Schörnvalder Schützengilde fort.

2. Die Gilde ist im Yereinsregister beim Amtsgericht Bernau unter der Nummer: VR 532 eingetragen.

i. Die Gilde hat lhren Sitz in 16348 Wandlitz, Gasthaus am Gorinsee, Bernauer Damm.

4. Als Geschtiftsjahr gilt das Kalenderjohr. Das erste Geschciftsjahr ist 1999.

5. Die Gildefiihrt eine Fahne.

6. Die Gilde hat ein Siegel.

7. Die Gilde hat eine Uniftrm

§ 2 - Mitgliedschaft

t. Die Gilde ist Mitglied im Brandenburgischen Schützenbund.

2. Die Gilde ist Mitglied im Kreisschützenbund.

t.

§ 3 - Zweck, Aufgaben, Grundsätze

Die Gilde verfolgt ausschlieJilich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts

,,steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung durch Ausübung des Sports. Der Zweckwird ins-

besondere durch die Förderung der körperlichen und seelischen Gesundheit seiner Mitglieder, durch

die Ausübung und Förderung des SchieJlsports naeh der Sportordnung des DSB und anderer nationa-

ler und internationaler schiefisportlicher Verbande verwirklicht. Hierzu gehart auch das Schiefien mit

historischen Waffen zur Pflege des Trditions- und Brauchtums und zur vergleichenden Erfahrung und

Dokumentation der waffentechnischen Entwicklung. Interessierten Sportschützen und geftihrdeten

Personen ist der sichere (Jmgang mit Waffen ebenso zu vermitteln wie die erforderliche Sachlamde

zum Erwerb der waffenrechtlichen Erlaubnisse

Die Gitde ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke

und strebt nicht nach Gewinn.

Mittel, die der Gilde zufliefien, dtirfen nurfilr satzungsgemrilSe Zwecke verwendetwerden. Es darf
keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken der Gilde frernd sind oder durch unverhältnismtilSig

hohe Yergütungen begünstigt werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des

Vereins.

2.

3.
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4.

5.

Die Organe der Gilde itben ihre Tdtigleit ehrenamtlich aus.

Die Gilde wahrt parteipolitische Neutralitcit.

§ 4 - Gliederung

Die Gilde ist in Kompanien bnv- Abteilungen unterteilt. Ihnen steht der Kommandeur vor.
Für jede in der Gilde betriebene Sportdisziplin kann im Bedarfsfall eine eigene, in der Haushaltsfiih-
rung uns elb stdndige Abteilung ge gründet w erden.

3. Bei ausreichender &arkc der Kompanien bnn Abteilungenwird ein ffiziersrat gebildet.

§ 5 - Mitglieder

Die Gilde hat ordentliche Mitglieder, die sich sportlich betdtigen und das 18. Lebensiahr vollendet
haben.
Die Gilde hat passive Mitglieder, die sich nicht sportlich betdtigen und das 18. Lebensiahr vollendet
haben.
Die Gilde hatfardernde Mitglieder und Ehrenmitglieder.
Die Gilde hat.iugendliche Mitglieder unter 18 Jahren.

§ 6 - Erwerb der Mitgliedschafr

Der Gilde kann jede natürliche Person beitreten.
Die Mitgtiedschafi ist schriftlich unter Anerkennung der Gildesatzung zu beantragen. Über die Auf-
nahme entscheidet der Vorstandvorlöufig, die Mitglieder zur Hauptversammlung abschlieJJend.

Eine Ablehnung des Antrages wird nicht begründet.

Minderjtihrige Antragsteller benötigen die schriftliche Zustimmung der gesetzlichen Vertreter.

Der Mitgliedschaft geht eine Anwartschafi von 12 Monaten, in begründeten Ausnahmefrillen von min-

destens 3 Monsten voraus

§ 7 - Verlust der Mitgliedschaft

l. durch Austritt
2. durch AusschlulS
i. durchTod
4. Der Austritt mu/3 dem Vorstqnd gegenüber schriftlich, mit einer Frist von 3 Monaten zu einem Quar-

talsende, erklart werden.
E in Mit gli e d kann v om Vor st and aus ge s chl o s s en w er de n :
we gen erheblicher Verletzung der s atzungsmtit|igen VerpJlichtungen

wegen Zahlungsrüclatändenvon mehr als 6 Monaten ttotz Mahnung
,igun eines sihweren Verstofies gegen die Interessen der Gilde oder groben unsportlichen Verhalten

w e gen unehr enhafi er Handlungen
bei meltr als 2 Verweisen
bei a; c; d; ist dem betrffinden Mitglied Gelegenheit zur Rechlfertigung zu geben. Dazu ist per
Einschreiben das Mitglied mit einer Frist von 14 Tagen vor den Yorstand zu laden. Der Ausschlufibe-

scheidwird per Einschreiben mit Rücluchein zugestellt. Innerhalb von i Wochen ist der schriftliche

Widerspruch an die Mitgliederyersammlung möglich. Sie entscheidet endgültig.

Im Falle des Austritts bzw. des Ausschlusses bleiben die Beitragspflicht und sonstige YerpJlichtungen

gegenüber der Gilde bis zum Quartalsende bestehen.

Ehemalige Mitglieder haben keinen Anspruch auf Anteile aus dem Vermögen der Gilde.

1.

2.

L

2.

3.

4.

t.
2.

3.

4.

5.

5.

a.

b.

c.

d.

e.

6.

7.

8.
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§ I - Rechte und Ptlichten

l- Die Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen der Gildezweeke an den Veranstaltungen der Gilde teilzu-
nehmen

2. Die Mitglieder sind zu Kameradschaft, Fairnefi und gegenseitiger Rücl<sichtnahme verpfliehtet. Sie

haben sich entsprechend der Satzung und den Ordnungen der Gilde zu verhalten-
3. Die Mitglieder sind zur pünl*lichen Entrichtung von Beitrdgen verpJlichtet. Die Höhe der Beitrrige

beschlieSt die Hauptversammlung. Sie werden in der Gebührenordnung niedergelegt.
4. Notwendige Daten der Mitglieder zur Ftihrung und Organisation der Gilde sind dem Yorstand zu-

gänglich zu machen. Dazu gehart auch die ffinlegung des persönlichen Wffinbestandes, soweit er
zum Sp or t s c hütz enb e darf z rihk.

5. Der Vorstand verpflichtet sich zur Beachtung des Datenschutzes.
6. An den Pflichneranstaltungenwie Pfingstschiefien, Königsschiefien, Yogelkanigsschiefien sowie den

Vereinsmei st er s chaften s ollten s ich alle aktiven Mitglie der b et eiligen.

§ 9 - Mafiregelungen

1 Gegen Mitglieder kann bei Verstöfien gegen die Satzung oder gegen Beschlüsse des Vorstandes bzw.

der Mitgliederversamrnlung oder bei Verstöfien gegen die Interessen der Gilde oder bei unsportlichen
Verhalten nach vorheriger Anhörung vom Vorstandfolgende Mauregelungen ausgesprochen werden:

a. Verweis

b. Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und den Yeranstaltungen der Gilde bis zur Dauer von 3 Mo-
naten

2. Die MalSreglung mufi dem Mitglied schrffiich zugestellt werden.

§ 10 - Organe der Gilde

1. Die Mitgliederversammlung
2. Der Yorstand

3. enffilr
4. Der Ältestenrat
5. entfallt

§ // - Die Mitgliederversammlung

t. Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung. Besonderes Gewicht hat die Hauptversammlung. Sie

ist zustrindigfiir:
a. Entgegennahme der Berichte des Yorstandes

b. Entgegennahme der Berichte der Kassenprüfer

c. Entlastung und Wahl des Vorstandes

d. Wahl der Kassenprüfer

e. Festsetzung von ßeitrtigen, Umlagen und deren Fälligkeit

f. Genehmigung des Haushaltsplanes

g. Satzungsrinderungen

h. Beschlufifassung über Anträge
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i. Entscheidung über Berufungenvon Mitgliedern sowie endgaltige Entscheidungen über Aufuah-
me und Ausschlüsse

j. entfrillt
k. Auflösung der Gilde

2. Die Hauptversammlungfindet einmal jtihrlich statt.

3. Eine aufierordentliche Mitgliederversornmlung ist innerhalb einer Frist von 14 Tagen schriftlich un-
ter Bekanntgabe der Tagesordnung einzuberufen, wenn:
a. der Vorstand beschlie§t
b. I/3 der Mitglieder beantragen
c. durch den Kassenprüfer bei erheblichen Mangeln in der Buchfiihrung

4. Die Mitgliederversammlungen sind ohne Rücl<sicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder
beschlulSftihig. Es entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stirnmen. Stimmengleichheit
gilt als Ablehnung. Satzungstinderungen erfordern eine Mehrheit van 2/3 der abgegebenen Stimmen.

5. Wahlen müssen geheim erfolgen.

6. Antrage können von jedem Mitglied und vom Vorstand gestellt werden. Antröge müssen mindestens
l4 Tage vorher eingegangen sein. Sie dürfen bei Verspritung nur dann behandelt werden, wenn ihre
Dringlichkeit mit einfacher Mehrheit bejaht wird.

7. An*tige auf Satzungstinderung müssen mindestens I Wochen vor der Mitgliederversammlung schrift-
lich beim 1. Hauptmann eingegangen sein.

8. Änderungen des § 3 lönnen nur mit Zustimmung aller Mitglieder edolgen.

9. Über die Versammlung ist ein Protolall zufertigen, das vom Yersammlungsleiter und dem Schriftfi)h-
rer zu unterzeichnen ist.

§ 12 - Stimmrecht und Wählbarkeit

1. Jedes ordentliche Mitglied ab 18 Jahren, auJilerJbrdernde Mitglieder, genie/3t das Stimmrecht.

2. Das Stimmrecht lann nur persönlich ausgeübt werden.

J. Wdhlbar sind alle volljrihrigen Mitglieder, aulSer fördernden Mitgliedern. Sie müssen geschdfisfcihig

sein.

§/3 - Vorstand / Ältestenrat

1. Der Yorstand besteht aus:
a. dem l. Hauptmann
b. dem 2. Hauptmann und Schatzmeister
c. dem Schrffihrer
d. entfdllt
e. dem SchielSmeister und Sportwart

f dem Zeremonienmeister
g. dem Seniorenwart
h. dem Jugendwart
i. entfrillt

2. Vorstand im Sinne des § 26 des BGB sind der l. Hauptmann, der 2. Hauptmann, der Schrffihrer.
Gerichtlich und aulSergerichtlichwird die Gilde durch einen der drei Yarstandsmitglieder vertreten.

Diese sind gegenseitig vertretungsberechtigt.
3. Für den Schatzmeister und Schie§meister undweitere noch zu schaffende notwendige Funktionen

können Vertreter gewtihlt werden. Die Vertreter sind jedoch nur bei Yerhinderung der ordentlichen

Vor standsmit glie der vertre tungsber e chti gt.

4. Der Vorstandfi;hrt die Geschtifte im Sinne der Satzung und der Mitgliederbeschlüsse. Erfafit seine

Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des l. Hauptmanns

bzw. bei seiner Abwesenheit die seiner Vertreter. Er ordnet und überwacht die Tätigkeit der Kompa-

nien bzw. Abteilungen und erstattet der Mitgliederversammlung über seine Tt;tigkeit Bericht.
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8.

9.

10.

5. Der Vorstand kann.fiir bestimmte Zwecke Ausschüsse einsetzen.
6. Der Vorstand kann verbindliche Ordnungen erlassen, die durch die Mitgliederversammlung besttitigt

werden müssen.

7. Der l. Hauptmann leitet die Versammlungen. Er kann den Vorsitz anderen Vorstandsmitgliedern ü-
bertragen.
Der Yarstandwirdfür 4 Jahre gewdhlt, bleibt danach noch bis zur Netnuahl im Amt.
entfrillt
Der Ältestenrat besteht aus bis zu 5 Gründungsmitgliedern. Berufenwerden können spdter verdienst-
volle Mitglieder durch den Altestenrat selbst.

I l. Der Äkestenrat hat beratende Stimme bei der Entscheidungsfindung der Mitgliederversammlung und
des Vorstandes. Er sall bei Stertigkeiten zwischen Mitgliedern und Vorstand oder innerhalb der Or-
gane vermtttelnd und aus gleichend wirken.

12. Der Ältestenrat hat bei grundstitzlichen Änderungen der Satzung Vetorecht. Er trffi seine Entschei-
dungen im Rat mit einfacher Mehrheit.

I i. Der Ältestenrat wird bei Angrffin auf die Ehre der Gilde von aulSen und innen und die seiner Mit-
glieder tdtig. Er gibt Empfehlungen zu derenAbwendung an die Mitgliederversammlung und den

Vorstand.
14. Für Vorschkige zu Ehrungen an den Vorstand und deren Verleihung ist der Ältestenrat zustrindig. Er

lrann selbst Ehrungen vornehmen.

§ 14 - Ehrenmitglieder

1. Personen, die sich um die Gilde besonders verdient gemacht haben, können auf Vorschlag des Yor-

standes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die Ernennung erfolgt auf Lebenszert. Sie sind bei-

tragsfrei.
2. entfi;llt.

§ /5 - Kassenprüfer

Die Mitgliederversammlungwcihlt nvei Kassenprüferfi)r die Dauer von 4 Jahren. Sie dtirfen nicht
dem Vorstand oder einem der Ausschüsse angehören.

Die Prüfer haben die Kasse einschliefrlich der Bücher und Belege mindestens einmal im Geschöfts-

jahr rechnerisch und buchungsmtilSig zu prüfen und dem Vorstand schriftlich Bericht zu erstatten. Der
Mitgliederversammlung erstatten sie einen PrüJbericht und beantragen bei ordnungsgemrilSer Füh-

rung der Kassengeschtifte die Entlastung des Schatzmeisters und des übrigen Vorstandes.

§ 16 - ßeschwerdeausschutl

- entftillt -

§ I 7- Arb eitsleistungen

1. Der Vorstand kann Vorschk;ge an die Mitgliederversammlung zur Arbeitsleistung unterbreiten.

§ 18 - AuJlösung der Gilde

1. Bei Auflasung der Gitde oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke des Vereinsfi;llt das Vermögen

der Gilde dem Landessportbund Brandenburg e.V. zu, mit der Auflage, es unmittelbar und ausschlielS'

lich/iir gemeinnützige Zwecke des Brandenburgischen Sparts, denen das zusttindige Finanzamt

T.

2.
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2.

i.

schriftlich zugestimmt hat, einzusetzen und es gd einer die Tradition und Aufgaben der Sehönwalder
Schützengilde in Tradition. e. Y. übernehmenden Institution zu überantworten-
Eine Übertragung des Gildevermögens oder Teilen davon an die Mitglieder oder anderen Personen
im Falle der Auflösung ist ausgeschlossen.
Über die Auflösung entscheidet eine hierzu besonders eiruuberufende Mitgliederversammlung mit
Dreiviertelmehrheit der ordentlichen Mitglieder. Zur Einberufung sind 2/3 der ordentlichen Mitglie-
der notwendig.

Unters chriften des Vorstandes :

(Änderungen beschlossen auf der Jahreshauptversammlung am 04. November 2Lru)
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